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 An die SchülerInnen und Eltern der 
Schule Ebikon 

 6030 Ebikon, 17. Januar 2005 
 
Umgang mit Kickboards, Inline Skates und Rollbrettern 
 
Sehr geehrte Eltern 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Kinder und Jugendliche kommen immer häufiger mit Rollgeräten (Kickboards, Inline 
Skates und Rollbrettern) in die Schule. Die Schule kann und will diese Fahrgeräte für 
den Schulweg nicht verbieten. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass es in der 
Verantwortung der Eltern liegt, die Sicherheit beim Gebrauch dieser Gerätschaften 
für Ihre Kinder zu garantieren. Um die Verkehrsgefahren abschätzen zu können, 
braucht es ein gewisses Alter. 
 
Im Schulhausbereich sind wir jedoch besorgt über diverse Sachbeschädigungen, 
welche durch diese Geräte verursacht werden. Wir müssen hier Leitlinien setzen und 
hoffen auf Ihr Verständnis. 
 
Die Schulleitungskonferenz hat sich zu folgendem Vorgehen entschlossen: 

o Das Befahren der Schulhäuser mit Rollmaterial (Kickboards, Inline Skates und 
Rollbrettern) ist nicht erlaubt. 

o Die Inline Skates sind auf dem vorgesehenen Platz des Schulhauses 
abzustellen. Die Schule Ebikon übernimmt keine Haftung bei einer 
Entwendung. Es müssen Ersatzschuhe mitgebracht werden. 

o Kickboards oder Rollbretter sind beim Veloständer zu deponieren und 
entsprechend vor Diebstahl zu schützen. Die Schule Ebikon übernimmt keine 
Haftung bei einer Entwendung. 

 
Gerne hoffen wir, dass diese Massnahmen so umgesetzt werden können. 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Patrick Meier 
Rektor 


